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Durch den Bebauungsplan Nr. 158 „Pattensen-Mitte 
Nord“ werden die vollständig in seinem räumlichen Gel-
tungsbereich liegenden Bebauungspläne 156A „Kreisver-
kehr K 226 / Hornfeld“ und Nr. 158 „Pattensen-Mitte 
Nord“, I. Bauabschnitt, sowie die in seinem räumlichen 
Geltungsbereich liegenden Flächen des Bebauungsplans 
Nr. 138 „Auf den Lehmkuhlen“ aufgehoben.
Interessierte können den Bebauungsplan Nr. 158 „Patten-
sen-Mitte Nord“ mit örtlicher Bauvorschrift und die Be-
gründung mit Umweltbericht in der Stadtverwaltung im 
Sachgebiet „Verwaltung, Planung, Umwelt“, Dienstgebäu-
de Walter-Bruch-Straße 1, während der Sprechstunden 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.
Hinweise:
Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs werden unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Pattensen unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.
Die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
des BauGB über die Entschädigung von durch den Bebau-
ungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über 
die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschä-
digungsansprüche sind zu beachten. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 
158 „Pattensen-Mitte Nord“ mit örtlicher Bauvorschrift in 
Kraft.

Pattensen, den 10.07.2012

Stadt Pattensen
Der Bürgermeister

Griebe
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Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 BauGB, aufgrund der 
§§ 56, 97 und 98 der Niedersächsischen Bauordnung und 
aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Pattensen 
in seiner Sitzung am 28. Juni 2012 den Bebauungsplan Nr. 
158 „Pattensen-Mitte Nord“ mit örtlicher Bauvorschrift 
als Satzung und die Begründung mit Umweltbericht be-
schlossen.
Der Bebauungsplan Nr. 158 „Pattensen-Mitte Nord“ ist 
nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt. Er bedarf daher nicht der Genehmigung 
der höheren Verwaltungsbehörde nach § 10 Abs. 2 BauGB.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans 
liegt am Nordrand der Ortslage von Pattensen-Mitte. Er 
umfasst die kommunale Entlastungsstraße zwischen der 
Hiddestorfer Straße (K 226) und der Göttinger Straße mit 
Teilen der Hiddestorfer Straße und der Göttinger Straße 
sowie die Flächen südlich davon bis zum alten nördli-
chen Ortsrand von Pattensen-Mitte. Die Flächen werden 
im Osten von der Hiddestorfer Straße begrenzt und im 
Westen von der Westgrenze des Flurstücks 1/739, Flur 15, 
Gemarkung Pattensen. Der räumliche Geltungsbereich ist 
im folgenden Kartenausschnitt verdeutlicht.
 


